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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Berger Gesellschaft.m.b.H.  

(Fassung Oktober 2015) 
 

1.) Allgemeines 

 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(nachfolgend „AGB) gelten für alle Verträge, die 

zwischen dem Werkbesteller, Käufer oder Auf-

traggeber (nachfolgend „Kunde“) und uns Berger 

Gesellschaft.m.b.H. (nachfolgend „Lieferant“) 

hinsichtlich unserer Waren und/oder Leistun-

gen, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge 

oder sonstige in Auftrag gegebenen Leistungen 

(Inbetriebnahmen, Montagen etc.) abgeschlos-

sen werden. Hiermit wird der Einbeziehung von 

eigenen Bedingungen des Kunden widerspro-

chen, es sei denn, es ist etwas anderes verein-

bart. Steht der Lieferant mit dem Kunden in 

längerer Geschäftsbeziehung, so gelten diese 

AGB auch dann, wenn auf ihre Geltung nicht 

besonders hingewiesen wird. Die AGB gelten 

auch für Folgeaufträge, und zwar auch dann, 

wenn sie nicht gesondert mündlich oder schrift-

lich vereinbart werden. 

 

1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede 

natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kön-

nen. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine 

natürliche oder juristische Person oder eine 

rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Ab-

schluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung 

ihrer gewerblichen oder selbstständigen berufli-

chen Tätigkeit handelt. 

 

1.3 Mitarbeiter unseres Unternehmens ist es 

untersagt, von diesen Bedingungen abweichende 

Zusagen zu machen. Mündliche Vereinbarungen 

entfalten nur dann Wirksamkeit, wenn sie 

schriftlich vom Lieferanten bestätigt werden. 

 

2.) Vertragsabschluss 

 

Ist das Geschäft auf Seiten des Kunden als Ver-

brauchergeschäft im Sinne des KSchG zu beurtei-

len und kam es entweder über unsere Initiative 

oder die eines Vertreters außerhalb unserer 

Geschäftsräume zustande, so werden Sie hiermit 

ausdrücklich darüber belehrt, dass Sie ohne 

Angaben von Gründen vom Vertrag zurücktreten 

können. 

 

3.) Vertragsabschluss außerhalb des Fern-

absatzes/Kostenvoranschläge 

/Allgemeines zum Vertragsabschluss 

3.1 Mündliche Mitteilungen des Lieferanten – 

auch auf Anfrage des Kunden – sind freibleibend, 

und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termi-

ne und sonstige technische Spezifikationen mit-

geteilt werden. 

3.2 Der Vertragsabschluss kommt mit der an den 

Kunden übermittelten Auftragsbestätigung des 

Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit der 

Durchführung der Lieferung an den Kunden 

zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber 

auch ohne Übermittlung einer Auftragsbestäti-

gung zustande, wenn der Kunde das Angebot des 

Lieferanten schriftlich annimmt oder schriftliche 

Auftragsvorlage des Lieferanten unterfertigt. 

3.3 Weicht die vom Kunden unterfertigte Auf-

tragsbestätigung von seiner Bestellung ab, so gilt 

im Zweifel die Auftragsbestätigung. 

3.4 Unsere Kostenvoranschläge sind nur ver-

bindlich, wenn sie speziell für einen Kunden 

erstellt wurden und schriftlich abgegeben wur-

den. Weiters sind alle unsere schriftlichen Kos-

tenvoranschläge entgeltlich, insbesondere dann, 

wenn diese vom Kunden gewünschte Detailpla-

nungen umfassen. Dieses Entgelt wird bei Auf-

tragserteilung von der Auftragssumme in Abzug 

gebrachte. An diese Kostenvoranschläge sind wir 

30 Tage ab Abgabedatum gebunden. 

3.5 Angebot und Kostenvoranschläge werden 

nach bestem Fachwissen erstattet; auf auftrags-

spezifische Umstände, die außerhalb der Er-

kennbarkeit unseres Unternehmens liegen, kann 

kein Bedacht genommen werden. Sollte sich bei 

Auftragsdurchführung die Notwendigkeit weite-

rer Arbeiten bzw. Kostenerhöhungen ergeben, 

so wird unser Unternehmen den Kunden unver-

züglich verständigen. Sollte der Kunde binnen 

einer Woche keine Entscheidung betreffend die 

Fortsetzung der unterbrochenen Arbeiten tref-

fen bzw. die Kostensteigerungen nicht akzeptie-

ren, behält sich unser Unternehmen vor, die 
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erbrachten Teilleistung in Rechnung zu stellen 

und vom Vertrag zurücktreten. 

3.6 Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in 

den Abmessungen und Ausführung (Farbe und 

Struktur), insbesondere bei Nachbestellungen, 

bleiben – unabhängig von der Art des Vertrags-

abschlusses – vorbehalten, soweit diese in der 

Natur der verwendeten Materialien liegen und 

üblich sind. Als sachlich gerechtfertigt gelten 

insbesondere werkstoffbedingte Veränderungen 

zB bei Maßen, Farben, Holz- und Furnierbild, 

Maserung und Struktur u.ä. 

4.) Rücktrittsrecht 

4.1 Verbrauchern mit Wohnsitz in der EU steht 

ein Rücktrittsrecht für Verträge zu, wenn 

1. Der Vertrag bei gleichzeitiger körperli-

cher Anwesenheit des Unternehmers 

und des Verbrauchers an einem Ort ge-

schlossen wird, der kein Geschäftsraum 

des Unternehmers ist, 

2. Für den der Verbraucher unter den Z.2 

genannten Umständen ein Angebot ge-

macht hat, 

3. Der in den Geschäftsräumen des Unter-

nehmers oder durch Fernkommunikati-

onsmittel geschlossen wird, unmittelbar 

nachdem der Verbraucher an einem an-

deren Ort als den Geschäftsräumen des 

Unternehmers bei gleichzeitiger körper-

licher Anwesenheit des Unternehmers 

oder dessen Beauftragten und des Ver-

brauchers persönlich und individuell 

angesprochen wurde, oder 

4. Der Vertrag zwischen einem Unterneh-

mer und einem Verbraucher ohne 

gleichzeitige körperliche Anwesenheit 

des Unternehmers und des Verbrau-

chers im Rahmen eines für den Fernab-

satz organisierten Vertriebs- oder 

Dienstleistungssystems geschlossen 

wird, wobei bis einschließlich des Zu-

standekommens des Vertrags aus-

schließlich Fernkommunikationsmittel 

verwendet werden; 

5. Der Verbraucher seine Vertragserklä-

rung weder in den vom Unternehmer 

für seine geschäftlichen Zwecke dau-

ernd benützten Räumen noch bei einem 

von diesem dafür auf einer Messe oder 

einem Markt benützten Stand abgege-

ben hat oder der Unternehmer oder ein 

mit ihm zusammenwirkender Dritter 

den Verbraucher im Rahmen einer 

Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder 

einer ähnlichen Veranstaltung oder 

durch persönliches, individuelles An-

sprechen auf der Straße in die vom Un-

ternehmer für seine geschäftlichen 

Zwecke benützten Räume gebracht hat 

und der Vertrag nicht unter Z. 1. – 5. 

Fällt. 

 

Das Rücktrittsrecht nach Z.5 steht dem Ver-

braucher nicht zu, 

a. Wenn er selbst die geschäftlichen Ver-

bindungen mit dem Unternehmer oder 

dessen Beauftragten zwecks Schließung 

dieses Vertrages angebahnt hat, 

b. Wenn dem Zustandekommen des Ver-

trages keine Besprechungen zwischen 

den Beteiligten oder ihren Beauftragten 

vorangegangen sind oder 

c. Bei Verträgen, bei denen die beidersei-

tigen Leistungen sofort zu erbringen 

sind, wenn sie üblicherweise von Unter-

nehmen außerhalb ihrer Geschäftsräu-

me geschlossen werden. 

d. Bei Vertragserklärung, die der Verbrau-

cher in körperlicher Abwesenheit des 

Unternehmers abgegeben hat, es sei 

denn, dass er dazu vom Unternehmer 

gedrängt worden ist. 

Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei 

Fernabsatz- oder außerhalt von Geschäftsräu-

men geschlossenen Verträgen gem. Z. 1- 4. Über 

a.) Dienstleistungen, wenn der Unterneh-

mer – auf Grundlage eines ausdrückli-

chen Verlangens des Verbrauchers so-

wie einer Bestätigung des Verbrauchers 

über dessen Kenntnis vom Verlust des 

Rücktrittsrechts bei vollständiger Ver-

tragserfüllung – noch vor Ablauf der 

Rücktrittsfrist mit der Ausführung der 

Dienstleistung begonnen hatte und die 

Dienstleistung sodann vollständig er-

bracht wurde. 

b.) Waren, die nach Kundenspezifikationen 

angefertigt werden oder eindeutig auf 

die persönlichen Bedürfnisse zuge-

schnitten sind. 
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Der Verbraucher hat auch kein Rücktrittsrecht 

bei Verträgen die außerhalt von Geschäftsräu-

men geschlossen werden. (Z. 1.-4.) und bei de-

nen das vom Verbraucher zu zahlende Entgelt 

den Betrag von 50 Euro nicht überschreitet. 

4.2 Weitere Ausnahmen und nähere Informatio-

nen zum Rücktrittsrecht ergeben sich aus unse-

ren Rücktrittsbelehrungen. 

4.3 Sowohl bei einem Vertragsrücktritt durch 

den Kunden als auch bei einem Rücktritt durch 

den Unternehmer wegen Nichteinhaltung des 

Vertrags von Seiten des Kunden ist der Unter-

nehmer berechtigt – unbeschadet der Geltend-

machung eines darüber hinausgehenden höhe-

ren Schadenersatzes – bei Standartwaren eine 

Stornogebühr von 15 % bez. bei Sonderanferti-

gungen eine solche von 30 % Der Auftragssum-

me zu verlangen. Wurde mit der Produktion 

bereits begonnen, stehen dem Unternehmer 

darüber hinaus alle Ansprüche gemäß § 1168 

ABGB zu. 

5.) Preise und Zahlungsbedingungen 

5.1 Sofern sich aus unserer Produktbeschrei-

bung nichts anderes ergibt, handelt es sich bei 

den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die 

die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebe-

nenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Ver-

sandkosten werden in der jeweiligen Produktbe-

schreibung gesondert angegeben. 

5.2 Grundsätzlich gelten sämtliche Waren als 

ohne Montage bestellt. Eine in Auftrag gegeben 

Montage wird, wenn nichts anderes vereinbart 

wurde, nach Regiestunden gegen Nachweis be-

rechnet. Verlangte Mehrarbeit, Überstunden, 

Nachtstunden und andere betriebliche Mehrkos-

ten sind nach kollektivvertraglichen oder gesetz-

lichem Zuschlag separat zu bezahlen. Zu sonsti-

gen allfälligen Kosten im Zusammenhang mit 

einer Montage siehe Punkt 12 Mitwirkungs-

pflicht. 

5.3 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der 

Europäischen Union können im Einzelfall weite-

re Kosten anfallen, die wir nicht zu vertreten 

haben und die vom Kunden zu tragen sind. Hier-

zu zählen beispielsweise Kosten für die Geld-

übermittlung durch Kreditinstitute (zB Überwei-

sungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder 

einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (zB 

Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die 

Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die 

Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Euro-

päischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung 

aber von einem Land außerhalb der Europäi-

schen Union aus vornimmt. 

5.4 Bei Vertragsabschlüssen sind, sofern nichts 

anderes vereinbart ist – 30 % der Auftragssum-

me bei Erhalt der Auftragsbestätigung fällig; eine 

allfällig zugesagte Lieferfrist beginnt erst mit 

dem Auszahlungstag zu laufen. Weitere 30 % der 

Auftragssumme sind bei Anlieferung fällig. Falls 

der Kunde dieser Pflicht nicht nachkommt, ist 

der Lieferant berechtigt, die Anlieferung zurück-

zuhalten. Der Rest ist fällig bei Fertigstellung 

und Rechnungslegung. Gelegte Rechnungen sind 

innerhalt von 14 Tagen fällig. 

5.5 Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des 

Verzuges die zur zweckentsprechenden Rechts-

verfolgung notwendigen Mahn- und Inkassospe-

sen zu ersetzen, soweit diese in einem angemes-

senen Verhältnis zur betriebenen Forderung 

stehen sowie Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % 

per Monat zu bezahlen. Die gesetzlichen Ver-

zugszinsen für Unternehmer bleiben davon un-

berührt. 

5.6 Kommt der Kunde seinen Zahlungen nicht 

nach, stellt er seine Zahlungen ein oder wird 

über sein Vermögen der Konkurs oder Ausgleich 

eröffnet, so wird die gesamte Restschuld fällig. 

Bei Verbrauchergeschäften gilt dies nur, wenn 

der Lieferant selbst seine Leistungen bereits 

erbracht hat, zumindest eine rückständige Leis-

tung des Kunden seit mindestens sechs Wochen 

fällig ist sowie der Lieferant den Kunden unter 

Androhung des Terminverlustes und Setzung 

einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen 

erfolglos gemahnt wird. 

 

 

6.) Reparaturen 

6.1 Termine betreffend den Austausch oder die 

Verbesserung sind im Einzelfall zu vereinbaren. 

Sollte der Kunde bei diesem Termin dennoch 

nicht anwesend sein oder erschwert er durch 

eigenmächtiges Handeln den Austausch oder die 

Verbesserung bzw. macht er dies unmöglich, so 
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ist für jeden weiteren Verbesserungsversuch 

vom Kunden angemessenes Entgelt zu leisten. 

6.2 Erweist sich erst im Zuge der Durchführung 

einer Reparatur und ohne dass dies unserem 

Unternehmen aufgrund seines Fachwissens bei 

Vertragsabschluss erkennbar war, dass die Sa-

che zur Reparatur ungeeignet ist, so hat unser 

Unternehmen dies dem Kunden unverzüglich 

mitzuteilen. Der Kunde hat in diesem Fall die bis 

dahin aufgelaufenen Kosten zu bezahlen. Außer-

dem weisen wir darauf hin, dass bei Sanierungs- 

bzw. Reparaturarbeiten eine verkürzte Gewähr-

leistung von einem Jahr als vereinbart gilt. Ab-

weichungen der Oberfläche gegenüber einem 

neuen Produkt, die nur eine optische Beein-

trächtigung zu Folge haben, sind technisch nicht 

vermeidbar und berechtigen somit nicht zu Re-

klamationen. 

6.3 Alle Zahlungen erfolgen netto Kassa ohne 

Abzug, außer es werden andere Zahlungsbedin-

gungen vereinbart (Skonti oder Rabatte gelten 

nur aufgrund gesonderter Vereinbarung). 

7.) Eigentumsvorbehalt 

7.1 Gegenüber Verbrauchern behält sich der 

Lieferant bis zur vollständigen Bezahlung des 

geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der 

gelieferten Ware vor. 

7.2 Gegenüber Unternehmern behält sich der 

Lieferant bis zur vollständigen Begleichung aller 

Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbe-

ziehung das Eigentum an der gelieferten Ware 

vor. 

7.3 Handelt der Kunde als Unternehmer, so ist er 

zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 

ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb berechtigt. 

Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen 

gegen Dritte tritt der Kunde in Höhe des jeweili-

gen Rechnungswertes (einschließlich Umsatz-

steuer) im Voraus an den Lieferant ab. Diese 

Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Vorbe-

haltsware ohne oder nach Verarbeitung weiter-

verkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Ein-

ziehung der Forderungen auch nach der Abtre-

tung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferanten, 

die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt da-

von unberührt. Der Lieferant wird jedoch die 

Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde 

seinen Zahlungsverpflichtungen dem Lieferan-

ten gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungs-

verzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung ei-

nes Insolvenzverfahrens gestellt ist. 

8.) Gewährleistung 

Bei Vorliegen von Mängeln gelten die Vorschrif-

ten der gesetzlichen Gewährleistung. Hiervon 

abweichend gilt: 

8.1 Für Unternehmer:  

a.) begründet ein unwesentlicher Mangel 

grundsätzlich keine Gewährleistungsan-

sprüche; 

b.) hat der Lieferant die Wahl der Art der 

Behebung; 

c.) beginnt die Verjährung nicht erneut, 

wenn im Rahmen der Mängelhaftung ei-

ne Ersatzlieferung erfolgt. 

 

8.2 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird 

er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtli-

chen Transportschäden bei dem Zusteller zu 

reklamieren und den Lieferant hiervon in 

Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht 

nach, hat dies keinerlei Auswirkung auf die ge-

setzlichen oder vertraglichen Gewährleistungs-

ansprüche. 

 

8.3 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass 

seinerseits möglicherweise Wartungsarbeiten 

durchzuführen sind, insbesondere Beschläge 

und gängige Bauteile sind zu kontrollieren und 

evtl. zu ölen oder zu fetten, Abdichtungsfugen 

sind regelmäßig zu kontrollieren, Außenanstri-

che (zB Fenster) sind jeweils auf Lack- oder 

Lasurart und Witterungseinfluss nachzubehan-

deln. Diese Arbeiten gehören nicht zum Auf-

tragsumfang, wenn nicht ausdrücklich anders 

vereinbart. Unterlassene Wartungsarbeiten 

können die Lebensdauer und Funktionstüchtig-

keit der Bauteile beeinträchtigen, ohne dass 

hierdurch Mängelansprüche gegen den Auftrag-

nehmer entstehen. 

8.4 Weiters sind die Garantie und Wartungsfi-

beln auf unserer Homepage unter www.berger-

weiz.at/kundencenter ersichtlich und einzuhal-

ten.  

 

8.5 Durch den fachgerechten Einbau moderner 

Fenster und Außentüren wird die energetische 

Qualität des Gebäudes verbessert und die Ge-

http://www.berger-weiz.at/kundencenter
http://www.berger-weiz.at/kundencenter
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bäudehülle dichter. Um die Raumluftqualität zu 

erhalten und der Schimmelpilzbildung vorzu-

beugen, sind zusätzliche Anforderungen an die 

Be- und Entlüftung des Gebäudes nach Ö-Norm 

zu erfüllen. Ein insoweit eventuell notwendiges 

Lüftungskonzept, ist eine planerische Aufgabe, 

die nicht Gegenstand des Auftrages an unser 

Unternehmen8.7 ist. Diese Aufgabe ist in jedem 

Fall vom Auftraggeber/Kunden zu veranlassen. 

Während der Heizperiode ist auf ausreichende 

Luftfeuchtigkeit zu achten, da ansonsten über-

höhte Fugen- und Schadensbildung droht. Man-

gelnde Wartung oder Erhaltung durch den Kun-

denführt zum Wegfall der Gewährleistungsan-

sprüche. 

 

8.6 Sofern es sich bei dem zu Grunde liegenden 

Geschäft um kein Verbrauchergeschäft handelt, 

gilt als vereinbart, dass der Liefergegenstand nur 

jene Sicherheit bietet, die auf Grund von ÖNOR-

MEN, Bedienungsanleitungen, Vorschriften über 

die Behandlung des Liefergegenstandes (Ge-

brauchs- und/oder Pflegeanleitungen) und er-

forderliche Wartung, insbesondere im Hinblick 

auf die vorgeschriebenen Überprüfungen, erwar-

tet werden kann. 

Verschleißteile wie (zB Gurte, Antriebe, etc.) 

haben nur die dem jeweiligen Stand der Technik 

entsprechende Lebensdauer. Für E-Motore gilt 

generell eine beschränkte Gewährleistung von 

sechs Monaten. 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf 

Behebung des Mangels zielen, können erst gel-

tend gemacht werden, wenn wir mit der Erfül-

lung der Gewährleistungsansprüche in Verzug 

geraten sind. 

Glasbruch ist kein Mangel und daher in jedem 

Fall von der Gewährleistung ausgeschlossen. 

 

8.7 Holz und Holz/Alu Produkte – Der natürliche 

Werkstoff Holz hat immer das Bestreben, sich 

seiner Umgebungsfeuchtigkeit anzupassen. Spe-

ziell während der Bauphase, wo große Mengen 

an Wasser durch Verputz- und Estricharbeiten 

im Baukörper vorkommen, kann es zum Auf-

quellen der Holzprofile kommen. Daher empfeh-

len wir bei Holz/HolzAlu Elementen Blindstöcke 

zu verwenden um Wasserschäden zu vermeiden. 

 

9.) Haftung 

 

Der Lieferant haftet dem Kunden aus allen ver-

traglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, 

auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und 

Aufwendungsersatz wie folgt: 

 

9.1 Der Lieferant haftet aus jedem Rechtsgrund 

uneingeschränkt 

 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

 bei vorsätzlicher oder grober fahrlässi-

ger Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit. 

9.2 Verletzt der Lieferant fahrlässig eine wesent-

liche Vertragspflicht, ist die Haftung auf der ver-

tragstypischen, vorhersehbaren Schäden be-

grenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer 

unbeschränkt gehaftet wird. 

9.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Lieferanten 

ausgeschlossen. 

9.4 Werden vom Kunden Pläne beigestellt oder 

Maßangaben gemacht, so haftet er für deren 

Richtigkeit, sofern nicht ihre Unrichtigkeit offen-

kundig ist oder sofern nicht Naturmaß verein-

bart worden ist. Erweist sich eine ein Plan, eine 

Maßangabe oder Anweisung des Kunden als 

unrichtig, so hat der Lieferant den Kunden da-

von sofort zu verständigen und ihn um entspre-

chende Weisung innerhalb einer angemessenen 

Frist zu ersuchen. Die bis dahin aufgelaufenen 

Kosten treffen den Kunden. Langt die Weisung 

nicht in angemessener Frist ein, so treffen den 

Kunden die Verzugsfolgen. 

10.) Schadloshaltung bei Verletzung von 

Drittrechten 

10.1 Schuldet der Lieferant nach dem Inhalt des 

Vertrages neben der Warenlieferung auch die 

Verarbeitung der Ware nach bestimmten Vorga-

ben des Kunden, hat der Kunde sicherzustellen, 

dass die dem Lieferanten von ihm zum Zwecke 

der Verarbeitung überlassenen Inhalte nicht die 

Rechte Dritter (zB Urheberrechte oder Marken-

rechte) verletzen. Der Kunde stellt den Lieferan-

ten von Ansprüchen Dritter Frei, die diese im 

Zusammenhang mit einer Verletzung ihrer Rech-

te durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhal-

te des Kunden durch den Lieferanten diesem 

gegenüber geltend machen können. Der Kunde 

übernimmt hierbei auch die angemessenen Kos-
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ten der notwendigen Rechtsverteidigung ein-

schließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in 

gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die 

Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertre-

ten ist. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferan-

ten im Falle einer Inanspruchnahme durch Drit-

te unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollstän-

dig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die für die Prüfung der Ansprüche und eine Ver-

teidigung erforderlich sind. 

11.) Mitwirkungspflicht 

11.1 Erforderliche Bewilligungen Dritter , Mel-

dungen an Behörden, Einholung von Genehmi-

gungen hat der Kunde (Auftraggeber) fristge-

recht und eigenverantwortlich sowie auf seine 

Kosten zu veranlassen. Weiters hat der Kund zu 

überprüfen, ob die zu liefernde Ware oder 

durchzuführende Leistung konform mit den 

jeweils anzuwendenden rechtlichen Bestim-

mungen geht. 

11.2 Unterbleibt eine entsprechende Überprü-

fung bzw. die Einholung von erforderlichen Be-

willigungen durch den Kunden, so haftet der 

Lieferant nicht für die sich daraus ergebenden 

Schäden oder Verzögerungen in der Ausführung 

und ist überdies berechtigt, die aus der durch 

den Kunden verschuldeten Verzögerung entste-

hende Zusatzaufwendungen und kosten bei die-

sem einzufordern. Sofern der Kunde Verbrau-

cher ist, bleibt die Anwendbarkeit der Bestim-

mung des § 1168a ABGB davon unberührt. 

11.3 Der Kunde hat im Fall beauftragter Montage 

dafür Sorge zu tragen, dass am vereinbarten 

Liefer- bzw. Montagetag die jeweilige Montage-

stelle zugänglich, frei von allen Hindernissen 

und fertig für den Einbau der verkauften Pro-

duktes ist, widrigenfalls der Lieferant berechtigt 

ist, allfällig anfallende Zusatzaufwendungen und 

–kosten vom Kunden zu fordern. 

11.4 Beim Anliefern der Ware wird vorausge-

setzt, dass das Fahrzeug unmittelbar an das Ge-

bäude fahren und entladen kann. Mehrkosten, 

die durch weitere Transportwege oder wegen 

erschwerter Anfuhr vom Fahrzeug vom Gebäude 

verursacht werden, werden gesondert berech-

net. Für Transporte über das 2. Stockwerk hin-

aus sind mechanische Transortmittel vom Auf-

traggeber bereitzustellen. Treppen müssen pas-

sierbar sein. Wird die Ausführung der Arbeiten 

des Lieferanten oder der von ihm beauftragten 

Personen durch Umstände behindert, die der 

Kunde zu vertreten hat, so werden die entspre-

chenden Kosten (zB Arbeitszeit und Fahrtgeld) 

in Rechnung gestellt. 

11.5 Eventuell ergänzend erforderliche Maurer-, 

Zimmerer-, Schmiede-, Elektriker- und Malerar-

beiten sind vom Kunden grundsätzlich in eige-

ner Verantwortung und auf eigene Kosten aus-

zuführen. Der Tischler ist nicht berechtigt Arbei-

ten, die über seinen Gewerberechtsumfang hin-

ausgehen auszuführen. Sollten diese allfälligen 

Zusatzarbeiten zum vereinbarten Liefer- bzw. 

Leistungstermin nicht so fertig gestellt sein, dass 

der Lieferant umgehend mit der Montage begin-

nen kann, ist er berechtigt, allfällig anfallende 

Zusatzaufwendungen und –kosten beim Kunden 

einzufordern. 

11.6 Bei notwendigen Verankerungen an Wän-

den und Decken hat der Kunde dafür Sorge zu 

tragen, dass die Untergründe zum Anbohren 

bzw. Befestigen geeignet sind, widrigenfalls 

entfällt unsere Haftung für sich daraus ergeben-

de Schäden vollständig. 

11.7 Das Vertragen und Versetzen von Türen- 

und Fensterstöcken u.ä., eventuelle Maurerar-

beiten, allenfalls erforderliche Gerüste sind vom 

Kunden bei- bzw. aufzustellen, wenn sie nicht 

ausdrücklich als im Preis eingeschlossen ange-

führt werden. Ebenso ist der erforderliche Licht- 

und Kraftstrom vom Kunden beizustellen. 

11.8 Der Kunde ist – allenfalls auch unter Hinzu-

ziehung eines dazu bevollmächtigten Dritten – 

verpflichtet, nach vertragsgemäßer Lieferung 

bzw. Leistung diese durch Unterfertigung eines 

Arbeitsblattes zu bestätigen. Sofern der Kunde 

nicht Verbraucher ist, bestätigt er dadurch die 

mängelfreie Vertragserfüllung. 

 

 

12.) Anwendbare Recht/Gerichtstand 

12.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Par-

teien gilt das Recht der Republik Österreich un-

ter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrau-

chern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als 
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nicht der gewährte Schutz durch zwingende 

Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem 

der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, entzogen 

wird. 

Ist der Kunde Unternehmer im Sinne der Ziffer 

1.2, so wird als ausschließlicher Gerichtstand 

der Ort des Geschäftssitzes des Lieferanten ver-

einbart. Sowohl für Klagen des Unternehmers 

gegen den Verbraucher als auch für Klagen des 

Verbrauchers gegen den Unternehmer befindet 

sich der Gerichtsstand am Wohnsitz des Ver-

brauchers, wenn der Verbraucher seinen Wohn-

sitz in der EU, aber nicht in Österreich hat. Hat 

der Verbraucher in Österreich seinen Wohnsitz 

oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so kann er 

nur bei jenem Gericht geklagt werden, in dessen 

Sprengel der Wohnsitz oder der gewöhnliche 

Aufenthalt liegt; Der Unternehmer kann diesfalls 

vom Kunden nur an seinem Geschäftssitz geklagt 

werden, sofern gesetzlich nicht ein anderer Ge-

richtsstand gegeben ist. 

12.2 Endkunden-Daten: Ihre Zufriedenheit und 

Begeisterung ist uns ein großes Anliegen. Mit 

ihrer Unterschrift erlauben Sie uns ihre Adresse 

für Marktforschungszwecke und Endkundenzu-

friedenheitsanalysen zu verwenden. 

12.3 Salvatorische Klausel: Bei Nichtigkeit ein-

zelner Bestimmungen der vorliegenden „Allge-

meinen Geschäftsbedingungen“ behalten alle 

anderen ihre Gültigkeit. 


